
 

  

 
 
 

 

Verpflegung der Schulkinder      23.05.23 

 

Liebe Eltern, 

uns liegt das Wohl Ihres Kindes sehr am Herzen.  

Immer wieder beobachten wir, dass einzelne Kinder den ganzen Tag in der Schule nichts essen und 

Hunger haben. Wir wissen ja, wie wichtig ausreichend Nahrung und Wasser nicht nur für das körperliche 

Wohl, sondern auch für die geistige Konzentration sind. 

Deshalb möchten wir uns an Sie als Eltern wenden und Sie bitten, dass Sie Ihrem Schulkind immer 

genügend Vesper in die Schule mitgeben. In der Schulaula befindet sich ein Wasserspender, an dem ihr 

Kind immer frisches Trinkwasser, mit oder ohne Kohlensäure, zapfen kann. Ihr Kind braucht lediglich 

einen Becher oder eine Flasche (kein Glas). 

In der Schulmensa bietet die Stadt Waiblingen jedem Schulkind von Montag bis Freitag ein 

ausgewogenes und abwechslungsreiches Mittagsmenü nach den Empfehlungen der „Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)“. Eines von zwei Menüs ist immer vegetarisch. Das Menü, zum 

Preis von derzeit 3,20 Euro, beinhaltet ein gesundes warmes Mittagessen mit Gemüse oder Salat, einen 

Nachtisch und Mineralwasser. Um in der Mensa essen zu können, muss Ihr Kind angemeldet sein. Kinder 

der Ganztagsbetreuung der Grundschule sind automatisch angemeldet. . Bei der Anmeldung gibt es die 

Optionen, ein Essen direkt vorzubestellen bzw. immer z. B. Menü 1 oder 2 zu wählen. Bitte beachten Sie, 

dass vorbestellte Essen immer vom Chip abgebucht werden, auch wenn Ihr Kind das bestellte Essen nicht 

zu sich nimmt. Daher ist auch die Option „spontan zu essen“ möglich. Hierbei kann es jedoch sein, dass 

nicht mehr beide Essen zur Verfügung stehen oder auch miteinander gemischt werden. Eine Änderung 

der gewählten Methode ist immer möglich. 

Weitere Auskünfte hierzu erteilt Ihnen unsere Schulsekretärin Frau Jakob, unter der Telefonnummer 

07151 5001-4110. 

Ermäßigungen: 

Inhaber des Stadtpass FAMILIE bezahlen für das Mensaessen nur die Hälfte, derzeit also nur 1,60 Euro. 

Billiger kann man selbst kaum kochen. Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Bildungs- und 

Teilhabeleistungen haben, (Bildungskarte des Jobcenters oder des Landratsamts) erhalten das 

Mittagessen in der Schule auf Antrag sogar kostenlos! 

Über Anspruchsvoraussetzungen und wo die Anträge zu stellen sind, informiert Sie die nächste Seite. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Link-Rosner                    und                        Dietmar Höflich 

Schulleitung      Schulsozialarbeit 

Salier-Gemeinschaftsschule 
…ein Ort zum Wachsen 
 
Im Sämann 76 
71334 Waiblingen 
07151/5001-4110 
info@salier-gms.de 

www.salier-gms.de 

 



 

Hinweise zur finanziellen Unterstützung der Essensbestellung 

Stadtpass FAMILIE: 

Folgende Familien sind berechtigt: 

 Familien mit mindestens 3 im Haushalt lebenden Kindern mit einem Gesamtbrutto- 
jahreseinkommen von bis zu 50.500 Euro 

 Alleinerziehende mit eigenem Haushalt mit mindestens 2 im Haushalt lebenden Kindern mit 
einem Gesamtbruttojahreseinkommen von bis zu 50.500 Euro  

 Familien und Alleinerziehende mit einem Gesamtbruttojahreseinkommen von bis zu 20.500 
Euro.  

 

Des Weiteren gelten: 

 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch) 

 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch) 

 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 

 Einen gesetzlich anerkannten Freiwilligendienst 

 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

 Schwerbehindert mit mindestens 50% Grad der Behinderung  
 

als Voraussetzungen für den Stadtpass FAMILIE.  

Weitere Informationen und Anträge bei: 

Stadt Waiblingen 

Fachbereich Gesellschaftliche 

Teilhabe und Soziales 

Abteilung Soziale Leistungen 

Kurze Straße 33 

71332 Waiblingen 

 Tel:  07151 5001-2672 
 

Bildungs- und Teilhabeleistungen: 

Für Anträge von Leistungsberechtigten, die Bürgergeld nach dem SGB II beziehen, ist das Jobcenter des 

Rems-Murr-Kreises zuständig. 

Weitere Informationen beim  

Jobcenter Rems-Murr, ServiceCenter: Telefon 07151 9519-670. 

Für Anträge von Leistungsberechtigten, die Wohngeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder 

Asylbewerberleistungen erhalten, ist das  

Amt für Soziales und Teilhabe beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis zuständig:       Telefon 07151 5011453. 

Die Möglichkeit zum kostenlosen gemeinschaftlichen Mittagessen in der Schule muss immer extra 

beantragt werden, eine Bildungskarte alleine genügt nicht. 

Rückfragen: 

Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne auch an die  

Schulsozialarbeit am Salier-Schulzentrum wenden: Telefon 07151 5001-4150,  

Mail: dietmar.hoeflich@waiblingen.de 


